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Quelle: MP

Öffentliches Recht. Ein Nachbar kann die
Bebauung eines Grundstücks nicht mit dem
Argument verhindern, die Abstandsvor-
schriften würden verletzt, wenn er selbst den
gebotenen Abstand unterschreitet.

OVG Niedersachsen, Beschluss vom 12. April 2017,
Az. 1 ME 34.17

Bei Abstandsflächen gilt: Wie Du 
mir, so ich Dir
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DER FALL

Die Antragstellerin wendet sich gegen die
Baugenehmigung für ein Mehrfamilien-
haus auf dem Nachbargrundstück. In der
Umgebung überwiegt geschlossene Bau-
weise ohne Grenzabstände. Dennoch
wurde das Gebäude der Antragstellerin
1994 mit einem Grenzabstand von 2,5 m
errichtet. Der damalige Eigentümer des
Nachbargrundstücks hatte dem Abstand
unter der Bedingung zugestimmt, dass die
Antragstellerin eine Sichtschutzmauer

errichtete und seine Hoffläche neu pflas-
terte. Nun soll das neue Gebäude des
Nachbarn ebenfalls 2,5 m vor der Grund-
stücksgrenze errichtet werden, obwohl es
eine Abstandsfläche von rund 6 m einhal-
ten müsste. Nach dem erfolglosen Wider-
spruchsverfahren sucht die Antragstellerin
gerichtlichen Rechtsschutz gegen diese
Neubebauung. Sie will die Verschattung
ihres Gebäudes und die Einschränkung
der Aussicht verhindern.
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DIE FOLGEN

Das Gericht lehnt den Antrag in zweiter
und letzter Instanz ab. Die Antragstellerin
könne sich nicht auf den Verstoß ihres
Nachbarn gegen die Abstandsflächenvor-
schriften berufen, da sie diese selbst nicht
einhalte, so die Richter. Es kommt nicht
darauf an, aus welchen Gründen der
gesetzliche Grenzabstand unterschritten
wurde. Unerheblich ist auch, dass der
Nachbar dem reduzierten Grenzabstand

ausdrücklich oder stillschweigend zuge-
stimmt hat; er kann bei seinem Bauvorha-
ben von dem Nachbarn ähnlich großzügi-
ges Entgegenkommen erwarten. Es ist also
nicht relevant, ob das zeitlich erste
Gebäude bei seiner Errichtung das
Abstandsflächenrecht eingehalten hat.
Für das Abwehrrecht des Nachbarn
kommt es nur darauf an, welchen Grenz-
abstand sein eigenes Gebäude hat.
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WAS IST ZU TUN?

Das Niedersächsische Oberverwaltungs-
gericht bestätigt das „Wie Du mir, so ich
Dir“-Prinzip für Nachbarklagen gegen
Abstandsflächenunterschreitung. Obwohl
die Rechtsprechung konsequent und ein-
deutig ist, führt die Behandlung der
gegenseitigen Abstandsflächen in der Pra-
xis vor allem bei innerstädtischen Baupro-
jekten regelmäßig zum Streit. Dabei ist das
baurechtliche Verhältnis zwischen
Grundstücksnachbarn von Gegenseitig-
keit geprägt: Unabhängig von der objekti-
ven Rechtslage kann man vom Nachbarn

keinen größeren Grenzabstand fordern,
als man selbst einhält. In der Konsequenz
kann sich der Nachbar gegen den Anbau
an sein Gebäude nicht wegen Verstoßes
gegen die Abstandsflächen wehren, wenn
er selbst an der Grundstücksgrenze 
gebaut hat – auch wenn er das für sein
Bauvorhaben bei seiner Errichtung gel-
tende Abstandsrecht eingehalten hat.
Einen Vertrauensschutz gibt es im
Abstandsflächenrecht folglich nicht, viel-
mehr gilt allein das Prinzip der Gegensei-
tigkeit. ahl

Rechtsanwalt 
Dr. Alexander Wronna 

von KNH Rechtsanwälte 
Quelle: KNH Rechtsanwälte

Architektenrecht. Erstellt ein Architekt 
ein virtuelles Gebäudemodell nach der
BIM-Methode und erbringt er damit eine
umfangreichere Werkleistung als beauftragt,
können die Kosten dafür nicht nach der
HOAI vergütet werden.

LG Paderborn, Urteil vom 6. Juni 2017, 
Az. 418/16

Erstellen eines BIM-Modells: 
Keine Vergütung nach HOAI
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DER FALL

Im Zuge der Kalkulation eines Angebots
für den Neubau eines Gewerbeobjekts
beauftragt ein Generalunternehmer einen
Architekten mit der Mengenermittlung. Es
werden Planungsunterlagen übergeben,
aus denen ein Gebäudemodell nach der
Planungsmethode des Building Informa-
tion Modelling (BIM) zu erstellen ist. Aus
dem Modell sollen dann die Mengen und
Massen gezogen und ermittelt werden.
Nachdem sich Hoffnungen auf eine grö-

ßere Anschlussbeauftragung zerschlagen,
verlangt der Architekt ein Honorar auf
Basis der Mindestsätze der HOAI, das weit
über dem vereinbarten Pauschalhonorar
lag. Er behauptet, der ihm erteilte Auftrag
habe unter Zuhilfenahme eines BIM-
Modells die Erbringung von Grundleis-
tungen der Leistungsphasen 3 (Entwurfs-
planung) und 6 (bepreiste Leistungsver-
zeichnisse) umfasst.
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DIE FOLGEN

Das Landgericht weist die Klage ab. Zwar
wurde der Architekt mit einer Massenbe-
rechnung beauftragt. Dass er darüber
hinaus aber eine Entwurfsplanung und/
oder Leistungsverzeichnisse erstellen
sollte, konnte nicht bewiesen werden. Es
war auch nicht feststellbar, dass für die
Massenberechnung zunächst eine Ent-
wurfsplanung gefertigt werden muss. Der

Umstand, dass bei der Verwendung der
BIM-Software „nebenbei“ für die Massen-
berechnung auch eine Entwurfsplanung
erstellt werden muss, ist nicht auftrags-,
sondern programmbedingt. Derartige
Nebenprodukte können nach Ansicht des
LG keine Vergütungspflicht begründen.
Denn es obliegt dem Auftragnehmer, wie
er seine Leistung erbringt.
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WAS IST ZU TUN?

Für die Honorierung von Planungsleis-
tungen nach der BIM-Methode kommt es
bis zum Wegfall der HOAI darauf an, ob
auch entgeltliche Grundleistungen (mit-)
beauftragt werden. Denn dafür ist jeden-
falls das Mindestsatzhonorar zu zahlen.
Das gilt auch dann, wenn das Erbringen
einer BIM-Leistung, die nicht den Grund-
leistungen unterliegt, das Erbringen von
Grundleistungen notwendig macht. Dann
umfasst der Auftrag neben den nicht min-
destsatzrelevanten Leistungen von An-
fang an auch die entgeltliche Erbringung
von Grundleistungen. Bei der Vertragsge-

staltung sollten bis zum endgültigen Weg-
fall der HOAI die Leistungen nach BIM-
relevanten Grundleistungen (z.B. Zeich-
nungen), nicht BIM-relevanten Grund-
leistungen (z.B. Ortsbesichtigung) und
solchen Leistungen differenziert werden,
die keine Grundleistungen sind, z.B. die
Erstellung des Gebäudemodells. Für die
im Auftrag enthaltenen Grundleistungen
(BIM-relevante und nicht-relevante) ist
ein Honorar in Höhe der Mindestsätze zu
vereinbaren. ahl

Rechtsanwalt 
Dr. Holger Wolf 

von White & Case 
Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Verschweigt der Ver-
käufer einer Wohnung dem Käufer, dass auf
dem Nachbargrundstück ein Bauprojekt
geplant ist, verletzt er seine Aufklärungs-
pflicht und er kann auf Schadenersatz in
Anspruch genommen werden.

LG Hamburg, Urteil vom 4. Juli 2017,
Az. 326 O 193/15

Verkäufer muss über Baupläne 
des Nachbarn informieren
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DER FALL

Die Beklagte verkaufte mit notariellem
Grundstückskaufvertrag unter Ausschluss
der Sach- und Rechtsmängelhaftung eine
Eigentumswohnung an den Kläger. Die
Verkäuferin wusste, dass auf dem Nach-
bargrundstück ein Neubauprojekt geplant
war. Ein halbes Jahr später wurde dort ein

mehrstöckiges Mehrfamilienhaus errich-
tet, das das bisherige Ausmaß der umge-
benden Bebauung und der Abstandsflä-
chen erheblich veränderte. Der Käufer
nahm die Verkäuferin deshalb auf Scha-
denersatz in Anspruch.
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DIE FOLGEN

Das LG Hamburg hat dem Käufer den
Schadenersatz zugesprochen, obwohl im
Kaufvertrag ein weitgehender Ausschluss
der Haftung für Sach- und Rechtsmängel
vereinbart war. Neben dem Mangelge-
währleistungsrecht des Kaufvertrags-
rechts seien auch die allgemeinen
Anspruchsgrundlagen für Schadenersatz-
ansprüche anwendbar, soweit es um
Umstände geht, die nicht dem Anwen-
dungsbereich des Sachmängelgewährleis-
tungsrechts unterfallen, urteilten die

Richter. Deswegen haftet die Verkäuferin
auf Schadenersatz wegen der Verletzung
vorvertraglicher Aufklärungspflichten. Sie
hätte den Kläger unaufgefordert über das
geplante Bauvorhaben informieren müs-
sen. Die Art und der Umfang einer geplan-
ten Nachbarbebauung mit erheblichen
Auswirkungen auf den Kaufgegenstand
stellen wertbildende Faktoren außerhalb
des Sachmängelgewährleistungsrechts dar.
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WAS IST ZU TUN?

Das LG Hamburg weitet mit seiner Ent-
scheidung das Ausmaß von Aufklärungs-
pflichten über die Arglist hinaus aus. Nach
dem Urteil besteht mit Verweis auf höchst-
richterliche Rechtsprechung „für jeden
Vertragspartner die Pflicht, den anderen
Teil über Umstände aufzuklären, die den
Vertragszweck des anderen zu vereiteln
geeignet sein können und daher für den
Entschluss eines verständigen Käufers von
wesentlicher Bedeutung sein können,
sofern dieser die Mitteilung nach Treu
und Glauben redlicherweise erwarten
darf“. Dabei kann der Verkäufer auch ver-
pflichtet sein, unaufgefordert über

Umstände aufzuklären, die für die Preis-
kalkulation wesentlich sind, wenn erkenn-
bar ist, dass der Käufer sein Angebot auf
Grundlage falscher Vorstellungen abgibt.
Um diese im Einzelfall möglicherweise
schwer übersehbare Haftung wegen Auf-
klärungspflichtverletzungen zu vermeiden
bzw. so weit wie möglich einzuschränken,
ist dem Verkäufer anzuraten, auch die Haf-
tung wegen vorvertraglicher Aufklärungs-
pflichten, die über ein arglistiges Ver-
schweigen hinausgehen, im Grundstücks-
kaufvertrag auszuschließen. ahl

Rechtsanwalt 
Paul M. Kiss 

von CBH Rechtsanwälte 
Quelle: Paul Kiss

Maklerrecht. Ein Makler hat trotz eines
Mietersuchauftrags gegenüber dem Mieter
keinen Anspruch auf Provision, wenn er
zuvor bereits einen Suchauftrag vom
Vermieter angenommen hat.

AG Freiburg, Urteil vom 31. Januar 2017, 
Az. 5 C 1869/16

Maklerauftrag vom Vermieter: 
Keine Provision vom Mieter
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DER FALL

Ein Grundstückseigentümer wollte sein
mit einem Wohnhaus bebautes Grund-
stück verkaufen und beauftragte einen
Makler mit der Suche nach einem Kauf-
interessenten. Nachdem die Verkaufsbe-
mühungen gescheitert waren, entschloss
er sich, das Grundstück nicht zu verkau-
fen, sondern mit Hilfe des Maklers einen
Wohnungsmieter zu suchen. Er verein-
barte eine entsprechende Änderung des

Maklervertrags. Auf ein Inserat des Mak-
lers meldete sich ein Mietinteressent. Der
Makler machte ihm deutlich, dass er einen
provisionspflichtigen Suchauftrag unter-
zeichnen müsse, damit er ihn dem Eigen-
tümer als Mietinteressent benennen
würde. Der Interessent unterzeichnete
den Vermittlungsauftrag. Der Mietvertrag
kam zustande, und der Mieter zahlte die
Provision an den Makler.
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DIE FOLGEN

Nachdem sich der Mieter rechtlich bera-
ten lassen hatte und seine außergerichtli-
che Rückzahlungsforderung vom Makler
abgelehnt wurde, klagte er auf Provisions-
rückzahlung. Mit Erfolg! Zwar lagen die
Voraussetzungen eines Provisionsan-
spruchs im Grundsatz vor, nämlich ein
provisionspflichtiger Maklervertrag, die
Vermittlung durch den Makler und das
Zustandekommen des Hauptvertrags. Der
Vertrag verstieß aber gegen das „Besteller-
prinzip“ (§ 2 Abs. 1a WoVermG). Der
Wohnungsvermittler darf demnach vom
Wohnungssuchenden für die Vermittlung
oder den Nachweis der Gelegenheit zum

Abschluss von Mietverträgen über Wohn-
räume kein Entgelt fordern, sich verspre-
chen lassen oder annehmen, es sei denn,
der Vermittler holt ausschließlich wegen
des Vertrags mit dem Wohnungssuchen-
den („Mietersuchauftrag“) vom Vermieter
oder einem anderen Berechtigten den
Auftrag ein, die Wohnung anzubieten.
Hier hat der Makler den Mieter aber nicht
nur wegen des Vermittlungsvertrags dem
Eigentümer vorgeschlagen, sondern auch
weil er zuvor durch den Eigentümer
beauftragt worden war.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

Wurde der Makler vom Eigentümer mit
dem Nachweis oder der Vermittlung eines
Wohnraummieters beauftragt, ist es nicht
zulässig, wenn er von einem Mietinteres-
senten verlangt, einen provisionspflichti-
gen Suchauftrag zu erteilen und er ihn
anderenfalls dem Eigentümer nicht als
Mietinteressent benennt. Ein Vermitt-
lungsauftrag mit einem Mietinteressenten

ist nur dann zulässig, wenn der Provisi-
onsanspruch daran anknüpft, dass der
Makler ausschließlich wegen dieses Ver-
trags mit dem Wohnungssuchenden vom
Vermieter oder von einem anderen
Berechtigten den Auftrag einholt, die
Wohnung anzubieten. ahl

ANZEIGE

**SGRD**


